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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Halteplatte für einen
Staubsaugerfilterbeutel und einen Staubsaugerfilterbeu-
tel mit einer solchen Halteplatte.
�[0002] Staubsaugerfilterbeutel werden im Innem des
Gehäuses eines Staubsaugers angeordnet, um den an-
gesaugten Staub aufzunehmen. Zur Befestigung des
Staubsaugerfilterbeutels im Innem des Gehäuses um-
fassen Staubsaugerfilterbeutel jeweils eine Halteplatte,
über die der Staubsaugerfilterbeutel an einer im Innern
des Gehäuses vorgesehenen Halteeinrichtung fixiert
werden kann.
�[0003] Derartige Halteplatten weisen eine Durchtritts-
öffnung auf, durch die ein Luftstrom mit Staubpartikeln
in das Innere des Filterbeutels eintreten kann. Aus ver-
schiedenen Gründen ist es wünschenswert, dass diese
Durchtrittsöffnung verschlossen werden kann. Zum ei-
nen kann durch eine verschlossene Durchtrittsöffnung
beim Entsorgen eines gefüllten Staubsaugerfilterbeutels
verhindert werden, dass im Filterbeutel angesammelter
Staub austritt. Weiterhin enthalten manche Staubsau-
gerfilterbeutel lose Partikel, beispielsweise zur Geruchs-
absorption. Um ein Herausfallen dieser Partikel zu ver-
hindern, ist ebenfalls ein Verschließen der Durchtrittsöff-
nung von Vorteil.
�[0004] Eine derartige Halteplatte mit einer Durchtritts-
öffnung, die mittels eines Verschlussteiles verschließbar
ist, ist aus der WO 01/26526 bekannt. Bei dieser Halte-
platte wirkt eine Blattfeder mit dem Verschlussteil zusam-
men, wobei die Federcharakteristik derart gewählt ist,
dass die Biegekraft ausgehend von einer Verschlussstel-
lung zunächst stark ansteigt, danach nahezu schlagartig
auf ein Minimum abfällt und anschließend wieder an-
steigt. Der Nachteil dieser Halteplatte besteht darin, dass
die Biegekraft bei größeren Öffnungswinkeln verhältnis-
mäßig stark ansteigt. Auf diese Weise wird ein vollstän-
diges Öffnen der Durchtrittsöffnung, was im Betrieb
durch den Saugluftstrom des Staubsaugers erreicht wer-
den muss, erschwert.
�[0005] Eine weitere Halteplatte ist aus der DE 102 09
718 bekannt. Bei dieser Halteplatte, die dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 entspricht, ist ein Federelement für eine
Verschlussklappe als Zugfeder ausgebildet, die auf der
Seite der Verschlussklappe angebracht ist, auf welcher
sie beim Öffnen der Verschlussklappe auf Zug belastet
wird. Der Nachteil besteht darin, dass sich dieses Feder-
element im Betrieb des Staubsaugers immer im Strö-
mungsweg der Luftströmung befindet, wodurch sich
Schmutz an der Feder ablagert. Dieser oft faserförmige
Schmutz beeinträchtigt die Funktion der Feder und die
Verschlussfunktion der Klappe. Zudem unterliegt die
Zugfeder einem hohen Verschleiß durch die auftreffen-
den Schmutzpartikel.
�[0006] Angesichts des genannten Standes der Tech-
nik ist es somit Aufgabe der Erfindung, eine Halteplatte
für einen Staubsaugerfilterbeutel bereitzustellen, bei der
ein verbesserter Öffnungs- und Schließmechanismus er-

möglicht wird. Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Hal-
teplatte gemäß Anspruch 1.
�[0007] Durch die derartige Anordnung des Federele-
ments, dass der Biegewinkel bei einem Öffnen der
Durchtrittsöffnung durch Schwenken des Verschlussele-
ments in einem Schwenkwinkelbereich geringer als der
entsprechende Öffnungswinkel des Verschlusselements
ist, wird erreicht, dass die beim Schwenken des Ver-
schlusselements zur Überwindung der Rückstellkraft der
Feder erforderliche Biegekraft verhältnismäßig schwach
ansteigt. Dadurch wird ein zuverlässiges und weites Öff-
nen der Durchtrittsöffnung auch bei schwachen Saug-
luftströmen ermöglicht.
�[0008] Der Öffnungswinkel ist der Winkel, um den das
Verschlusselement aus der ersten Stellung, in der die
Durchtrittsöffnung verschlossen ist, und einer zweiten
Stellung, in der die Durchtrittsöffnung geöffnet ist, ver-
schwenkt ist. Der Biegewinkel ist der Winkel, um den das
Federelement bei einem Schwenken des Verschlussele-
ments aus der ersten Stellung in die zweite Stellung ge-
bogen wird. Bei geschlossener Durchtrittsöffnung ist der
Öffnungswinkel gleich Null; der Ausgangsbiegewinkel
nimmt dann auch einen festen Wert an, der beispielswei-
se Null oder (je nach Vorspannung) klein ist. Von diesem
Ausgangsbiegewinkel ausgehend, wird dann bestimmt,
um welchen Biegewinkel das Federelement bei einem
Verschwenken des Verschlusselements gebogen wird.
�[0009] Der Biegewinkel kann insbesondere über den
gesamten Schwenkwinkelbereich geringer als der Öff-
nungswinkel sein. Alternativ kann der Biegewinkel für
Öffnungswinkel größer als 10°, insbesondere größer als
20°, geringer als der Öffnungswinkel sein.
�[0010] Der Biegewinkel des Federelements bei einem
Schwenken des Verschlusselements in der Öffnungs-
richtung aus der ersten Stellung in eine zweite Stellung
kann in dem vorherbestimmten Schwenkwinkelbereich
10 % geringer, insbesondere 20 % geringer, vorzugswei-
se 30 % geringer, mehr bevorzugt 40 % geringer, am
meisten bevorzugt 50 %, geringer als der Öffnungswinkel
des Verschlusselements sein.
�[0011] Das Federelement ist vorzugsweise derart aus-
gebildet und/�oder angeordnet, dass es durch einen
Saugluftstrom von der ersten Stellung in die zweite Stel-
lung und/ �oder in Abhängigkeit von einem Saugluftstrom
von der zweiten Stellung in die erste Stellung bringbar ist.
�[0012] Das Federelement kann, in Öffnungsrichtung
gesehen, hinter dem Verschlusselement angeordnet
sein. Dies hat den Vorteil, dass das Federelement bei
geöffneter Durchtrittsöffnung nicht im Strömungsweg an-
geordnet ist.
�[0013] Die Öffnungsrichtung ist die Richtung, in der
das Verschlusselement von der ersten Stellung, in der
die Durchtrittsöffnung verschlossen ist, in eine zweite
Stellung, in der die Durchtrittsöffnung geöffnet ist, ge-
schwenkt wird. Somit ist das Federelement in diesem
Fall in Luftströmungsrichtung hinter dem Verschlussele-
ment angeordnet.
�[0014] Das Verschlusselement oder die Grundplatte
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weist ein Loch auf und das Federelement ist derart an-
geordnet, dass ein Ende des Federelements bei einem
Schwenken des Verschlusselements in Öffnungsrich-
tung in das Loch eingreift. Bei einer Blattfeder als Feder-
element kann das Ende insbesondere ein Längsende
der Blattfeder sein.
�[0015] Durch dieses Eingreifen in das Loch wird in vor-
teilhafter Weise erreicht, dass der Biegewinkel des Fe-
derelements bei einem Schwenken des Verschlussele-
ments in Öffnungsrichtung geringer als der Öffnungswin-
kel des Verschlusselements ist.
�[0016] Das Federelement kann an dem gegenüberlie-
genden Ende mit der Grundplatte oder dem Verschlus-
selement fest verbunden sein und am Verschlussele-
ment bzw. der Grundplatte bewegbar anliegen. Insbe-
sondere wenn das Verschlusselement ein Loch, insbe-
sondere ein Sackloch bzw. eine Vertiefung, aufweist,
kann das Federelement an dem anderen Ende mit der
Grundplatte fest verbunden sein und am Verschlussele-
ment verschiebbar anliegen. Bei einem Schwenken des
Verschlusselements aus der ersten Stellung in eine zwei-
te Stellung wird dann der Auflagebereich des Verschlus-
selements entlang des Federelements verschoben, so
dass das Ende des Federelements in das Loch eingreift.
�[0017] Das Loch kann ein durchgehendes Loch oder
ein Sackloch sein. Insbesondere das Sackloch bzw. eine
Vertiefung im Verschlusselement hat den Vorteil, dass
der Luftströmungsweg im geöffneten Zustand der Durch-
trittsöffnung nur geringfügig behindert wird.
�[0018] Das Loch kann insbesondere ein Sackloch
sein, dessen Boden ein elastisches Material und/�oder
eine Folie, insbesondere eine elastische Folie, umfasst.
Greift das eine Ende des Federelements bei einem
Schwenken des Verschlusselements in das Loch ein und
erreicht den Boden, so erlaubt ein elastisches Material
in vorteilhafter Weise ein weiteres Schwenken des Ver-
schlusselements, bei dem dann der Lochboden, nämlich
das elastische Material, durch die Beaufschlagung mit
dem Ende des Federelements verformt wird. Auf diese
Weise lässt sich die Federkennlinie zusätzlich beeinflus-
sen.
�[0019] Insbesondere wenn das Loch in der Grundplat-
te vorgesehen ist, kann es als durchgehendes Loch aus-
gebildet sein. In diesem Fall kann die Verbindung der
Halteplatte mit einer Beutelwand derart ausgebildet sein,
dass das durchgehende Loch nicht das Beutelinnere
mündet. Bei einer derart geeigneten Verschweißung
oder Verklebung der Beutelwand mit der Halteplatte wird
damit verhindert, dass durch dieses durchgehende Loch
Schmutz aus dem Beutelinnem austritt.
�[0020] Das Federelement kann eine Flachfeder, eine
Blattfeder, insbesondere eine bombiert Blattfeder, eine
Torsionsfeder oder eine Formfeder sein. Beispielsweise
eine bombierte Blattfeder, d.h., eine Blattfeder mit einer
durchgehenden Wölbung quer zur Längsachse, führt
schon bei dünnen Federn zu einer hohen Andruckkraft.
�[0021] Bei den zuvor beschriebenen Halteplatten kann
das Verschlusselement oder die Grundplatte einen Auf-

lagebereich aufweisen, an dem das Federelement in ei-
nem Kontaktbereich des Federelements bewegbar auf-
liegt, wobei der Auflagebereich bei einem Schwenken
des Verschlusselements in der Öffnungsrichtung derart
entlang des Kontaktbereichs bewegbar ist, dass der Bie-
gewinkel in dem vorherbestimmten Schwenkwinkelbe-
reich geringer als der entsprechende Öffnungswinkel ist.
Insbesondere wenn das Federelement fest mit der
Grundplatte verbunden ist, kann das Verschlusselement
den Auflagebereich aufweisen.
�[0022] Das Federelement kann an dem Verschlus-
selement oder der Grundplatte der zuvor beschriebenen
Halteplatten bewegbar angeordnet sein und derart mit
dem Verschlusselement bzw. der Grundplatte zusam-
menwirken, dass die Federkennlinie bei einem Schwen-
ken des Verschlusselements in einem vorherbestimmten
Schwenkwinkelbereich degressiv ist.
�[0023] Insbesondere kann das Verschlusselement
oder die Grundplatte einen Auflagebereich aufweisen,
an dem das Federelement in einem Kontaktbereich des
Federelements bewegbar aufliegt, wobei der Auflagebe-
reich und/�oder der Kontaktbereich derart ausgebildet
sind, dass die Federkennlinie bei einem Schwenken des
Verschlusselements in einem vorherbestimmten
Schwenkwinkelbereich degressiv ist.
�[0024] Damit kann insbesondere für größere Öff-
nungswinkel eine degressive Federkennlinie gewählt
werden, was ein weiteres Öffnen in diesen Öffnungswin-
keln vereinfacht. Bei größeren Öffnungswinkeln ist es
ausreichend, wenn die erforderliche Biegekraft für einen
bestimmten Schwenkwinkel klein ist, solange die Biege-
kraft bei kleinen Öffnungswinkeln ausreichend groß ist,
um die Durchtrittsöffnung sicher zu verschließen, wenn
das Verschlusselement in der ersten Stellung über kei-
nen Saugluftstrom mit einer Kraft beaufschlagt wird.
�[0025] Unter einer degressiven Federkennlinie ver-
steht man eine Kennlinie, bei der die über das Verschlus-
selement aufgewendete Federkraft oder Biegekraft in
Abhängigkeit vom Öffnungswinkel oder Schwenkwinkel
eine mit wachsendem Öffnungswinkel abnehmende Ab-
leitung aufweist. Der Betrag der Federkraft oder Biege-
kraft entspricht dabei dem Betrag der auf das Verschlus-
selement bei dem entsprechenden Öffnungswinkel wir-
kenden Rückstellkraft.
�[0026] Das Federelement kann im Kontaktbereich ei-
ne Ausnehmung oder eine Vertiefung aufweisen. Dies
ergibt in einfacher Weise eine geeignete Federkennlinie;
bei einem Schwenken des Verschlusselements in der
Öffnungsrichtung entlang des Kontaktbereichs erhält
man einen degressiven Verlauf der Kennlinie sobald der
Auflagebereich die Ausnehmung oder Vertiefung er-
reicht.
�[0027] Der Auflagebereich kann in Form einer Erhe-
bung ausgebildet sein. Eine derartige Erhebung erlaubt
es, das Zusammenwirken von Verschlusselement bzw.
Grundplatte und Federelement, insbesondere die ent-
sprechende Auflage des Federelements, präzise zu
wählen. Wenn außerdem eine derartige Erhebung beim
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Schwenken des Verschlusselements in einer Ausneh-
mung oder Vertiefung des Federelements eingreift, wird
ein degressives Verhalten der Federkennlinie erzielt.
�[0028] Das Verschlusselement kann eine Fläche, ins-
besondere eine plane Fläche, umfassen, die auf der in
Öffnungsrichtung vorderen Seite wenigstens teilweise
einen Kragen umfasst.
�[0029] Ein solche Kragen, d.h., eine wenigstens teil-
weise die Fläche des Verschlusselements umlaufende
Erhebung, erhöht im Betrieb der Halteplatte die Angriffs-
fläche für einen Luftstrom, was das Öffnen der Durch-
trittsöffnung durch ein Schwenken des Verschlussele-
ments begünstigt.
�[0030] Bei den zuvor beschriebenen Halteplatten kön-
nen die Grundplatte und/�oder das Verschlusselement ei-
nen Kunststoff oder Pappe umfassen.
�[0031] Insbesondere können Grundplatte und Ver-
schlusselement einstückig ausgebildet sein und das Ver-
schlusselement über eine Falzlinie oder ein Filmschar-
nier mit der Grundplatte verbunden sein, wobei durch die
Falzlinie oder das Filmscharnier eine Schwenkachse ge-
bildet wird.
�[0032] Damit kann in besonders einfacher Weise eine
der zuvor beschriebenen Halteplatten hergestellt wer-
den.
�[0033] Die Erfindung stellt weiterhin einen Staubsau-
gerfilterbeutel mit einer der zuvor beschriebenen Halte-
platten bereit.
�[0034] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
werden nachfolgend anhand der Figuren beispielhaft er-
läutert. Dabei zeigt

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Halteplatte mit geschlossener Durchtrittsöff-
nung;

Figur 2 eine Querschnittsansicht der Halteplatte von
Figur 1;

Figur 3 eine Querschnittsansicht einer Halteplatte mit
geöffneter Durchtrittsöffnung;

Figur 4 eine Querschnittsansicht einer alternativen
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Halteplatte; und

Figur 5 eine Draufsicht auf eine Ausführungsform ei-
ner Blattfeder für eine Halteplatte.

�[0035] Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht (ent-
gegen der Öffnungsrichtung) auf eine erfindungsgemä-
ße Halteplatte 1. Diese Halteplatte 1 umfasst eine Grund-
platte 2, die beispielsweise in Form eines Spritzgussteils
aus einem Kunststoff bereitgestellt wird. In der Grund-
platte 2 ist eine Durchtrittsöffnung 3 vorgesehen, die im
gezeigten Beispiel durch ein Verschlusselement oder ei-
ne Verschlussklappe 4 verschlossen wird. Verschlus-
selement 4 und Grundplatte 2 sind einstückig als ein

Spritzgussteil ausgebildet, wobei das Verschlussele-
ment 4 über ein Filmscharnier 5, durch das eine
Schwenkachse gebildet wird, mit der Grundplatte 2 ver-
bunden ist.
�[0036] Weiterhin ist ein Federelement 6 in Form einer
Blattfeder vorgesehen, um das Verschlusselement 4 in
der gezeigten ersten Stellung, der Verschlussstellung,
zu halten. Ein Längsende 7 der Blattfeder 6 ist durch eine
Einbettung in den Kunststoff fest mit der Grundplatte 2
verbunden. Das andere Längsende 8 liegt beweglich auf
dem Verschlusselement 4 auf. Die Blattfeder 6 ist in Öff-
nungsrichtung hinter, in der gezeigten Draufsicht entge-
gen der Öffnungsrichtung dagegen vor dem Verschlus-
selement 4 angeordnet.
�[0037] Im Verschlusselement 4 ist weiterhin ein Loch
9 vorgesehen, in das die Blattfeder 6 bei einem Schwen-
ken des Verschlusselements 4 in Öffnungsrichtung ein-
greift. Die Blattfeder 6 ist bombiert, weist also quer zur
Längsachse eine durchgehende Wölbung auf. Aufgrund
dieser Wölbung berührt die Blattfeder 6 die Oberfläche
des Verschlusselements 4 nur an ihren längs verlaufen-
den Seitenkanten.
�[0038] Figur 2 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht durch die Halteplatte der Figur 1 entlang der Linie
A-�A, die entlang einer der Längsachsen der Blattfeder 6
verläuft.
�[0039] Wie dieser Querschnittsansicht zu entnehmen
ist, ist das eine Längsende 7 der Blattfeder 6 in den Kunst-
stoff der Grundplatte 2 eingebettet und damit fixiert. Das
andere Längsende 8 berührt im Bereich der Seitenkan-
ten der Blattfeder (dem Kontaktbereich) das Verschlus-
selement 4, so dass bei einer geeignet gewählten Vor-
spannung der Blattfeder das Verschlusselement durch
die Rückstellkraft der Feder in der gezeigten ersten Stel-
lung oder Verschlussstellung gehalten wird.
�[0040] Die Halteplatte 1 ist mit der Beutelwand 10 ei-
nes Staubsaugerfilterbeutels verbunden, beispielsweise
verklebt. Alternativ kann die Beutelwand auch damit fest
verbundene Befestigungselemente aufweisen, mit de-
nen dann eine Halteplatte zerstörungsfrei lösbar verbun-
den werden kann, so dass eine derartige Halteplatte
mehrfach verwendbar ist. Die Beutelwand kann eine Fil-
terstruktur aufweisen, wie sie beispielsweise in der EP 0
960 645 beschrieben ist.
�[0041] Das Loch 9 ist in dem gezeigten Beispiel in
Sackloch, dessen Boden 12 durch eine elastische Folie
gebildet wird. Eine solche elastische Abdeckung des
Lochs 9 kann dadurch erfolgen, dass ein TPE (Thermo-
plastisches Polymer) im 2K-�Verfahren auf diesen Be-
reich des Verschlusselements gespritzt wird. Aufgrund
eines solchen Bodens wird verhindert, dass Schmutz
durch das Loch aus dem Beutelinnem austritt.
�[0042] Im Betrieb des Staubsaugerfilterbeutels in ei-
nem Staubsaugergehäuse wird das Verschlusselement
4 durch einen Saugluftstrom mit einer Kraft beaufschlagt,
die entgegen der Rückstellkraft der Blattfeder 6 wirkt.
Übersteigt die Kraft des Saugluftstroms die Rückstell-
kraft der Blattfeder, wird das Verschlusselement in Öff-
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nungsrichtung 11, siehe Figur 2, und somit in Richtung
des Innem des Filterbeutels um die durch das Filmschar-
nier 5 gebildete Schwenkachse geschwenkt.
�[0043] Aufgrund dieser Schwenkbewegung ver-
schiebt sich der Anlagebereich des Verschlusselements
2 entlang der Seitenkanten der Blattfeder 6 in Richtung
des eingespannten Längsendes 7. Dies führt dazu, dass
das andere Längsende 8 in das in dem Verschlussele-
ment vorgesehene Loch 9 eingreift. Aufgrund dieses Ein-
greifens ist der Biegewinkel β der Blattfeder 6 geringer
als der Öffnungswinkel α des Verschlusselements. Auf
diese Weise wird die zum Schwenken des Verschlus-
selements 4 erforderliche Biegekraft gering gehalten, so
dass die Durchtrittsöffnung 3 auch bei einem schwachen
Saugluftstrom zuverlässig geöffnet werden kann.
�[0044] Bei ausreichend tiefem Eindringen der Blattfe-
der 6 in das Loch 9 erreicht diese den Boden 12 in Form
einer Folie, der bei weiterem Schwenken in Öffnungs-
richtung deformiert wird. Auf diese Weise kann die Fe-
derkennlinie durch den elastischen Boden zusätzlich mo-
difiziert werden.
�[0045] Alternativ zu dem gezeigten Beispiel kann das
Sackloch auch durch eine Vertiefung im Verschlussele-
ment ausgebildet sein, so dass der Boden bei einem stei-
fen Kunststoff nicht elastisch ausgebildet ist. Weiterhin
kann es sich bei dem Loch 9 stattdessen auch um ein
durchgehendes Loch handeln. Letzteres ist insbesonde-
re bei einer Ausführung mit einem Loch in der Grundplat-
te und nicht im Verschlusselement von Vorteil, da dann
die Verbindung der Halteplatte mit dem Filtermaterial der
Beutelwand derart gewählt werden kann, dass das Loch
nicht in das Beutelinnere mündet (also außerhalb der
Beutelwand mündet) und somit durch dieses kein
Schmutz aus dem Beutel austreten kann.
�[0046] In Figur 4 ist schematisch eine Querschnittsan-
sicht einer alternativen Ausführungsform einer Halteplat-
te gezeigt. Die Querschnittsansicht der Figur 4 verläuft
entlang der Längsachse der Blattfeder 6. Auch hier ist
die Blattfeder 6 bombiert, weist jedoch zusätzlich in
Längsrichtung eine Vertiefung 13 auf. In dem gezeigten
Beispiel liegt weiterhin die Blattfeder 6 nicht unmittelbar
mit ihren Seitenkanten auf der planen Oberfläche des
Verschlusselements 4 auf. Statt dessen ist auf der planen
Oberfläche des Verschlusselements 4 eine Erhebung in
Form eines Stifts 14 vorgesehen, durch den der Aufla-
gebereich des Verschlusselements 4 für den Kontaktbe-
reich der Blattfeder 6 gebildet wird.
�[0047] Bei einem Schwenken des Verschlussele-
ments 4 in Öffnungsrichtung bewegt sich der Stift 13 ent-
lang der Längsachse der Blattfeder in Richtung des ein-
gespannten Längsendes 7. Sobald der Stift 13 die Ver-
tiefung 13 der Blattfeder erreicht, wird, aufgrund der An-
ordnung von Blattfeder und Stift, die Federkennlinie de-
gressiv, so dass ab diesem Öffnungswinkel des Ver-
schlusselements 4 die weiter aufzuwendende Kraft zum
Schwenken des Verschlusselements 4 geringer wird.
�[0048] Eine alternative Ausführungsform einer Blattfe-
der 6 zur Verwendung in einer erfindungsgemäßen Hal-

teplatte ist schematisch in der Draufsicht von Figur 5 ge-
zeigt. Die Blattfeder ist bombiert und weist an ihren bei-
den Längsseiten in der gewölbten Wandung Ausneh-
mungen 15 auf.
�[0049] Eine derartige Blattfeder 6 kann beispielsweise
bei den in Figuren 1 bis 3 gezeigten Halteplatten einge-
setzt werden. Dabei liegt im verschlossenen Zustand der
Durchtrittsöffnung das bewegbare Längsende der Blatt-
feder an seinen Seitenkanten auf dem Verschlussele-
ment auf. Bei einem Schwenken des Verschlussele-
ments um die Schwenkachse wandert der Auflagebe-
reich des Verschlusselements entlang des durch die Sei-
tenkanten der Blattfeder gebildeten Kontaktbereichs der
Blattfeder in Richtung des eingespannten Längsendes,
wobei das bewegbare Längsende in das in dem Ver-
schlusselement vorgesehene Sackloch eingreift. Sobald
die Blattfeder mit ihren Ausnehmungen 14 in das Sack-
loch des Verschlusselements eingreift, wird dann auch
hier die Federkennlinie degressiv.
�[0050] Alternativ zu den in den Figuren gezeigten Aus-
führungsbeispielen kann die Blattfeder auch am Ver-
schlusselement fixiert werden und beweglich an der
Grundplatte angeordnet sein. In diesem Fall kann dann
in der Grundplatte ein Loch vorgesehen sein, in das das
nicht eingespannte Längsende der Blattfeder bei einem
Schwenken des Verschlusselements in Öffnungsrich-
tung eingreift.
�[0051] Grundsätzlich können auch andere Federn, wie
beispielsweise Torsionsfedern oder Formfedern, anstel-
le der in den Ausführungsbeispielen beschriebenen
Blattfeder eingesetzt werden.
�[0052] Es versteht sich, dass die zuvor beschriebenen
Ausführungsformen beispielhaft zu verstehen sind und
die gezeigten und beschriebenen Merkmale auch in an-
derer Weise miteinander kombiniert werden können.

Patentansprüche

1. Halteplatte (1) für einen Staubsaugerfilterbeutel mit
einer Grundplatte (2) mit einer Durchtrittsöffnung (3),�
einem Verschlusselement (4), das verschwenkbar
an der Grundplatte angeordnet ist, zum Verschlie-
ßen der Durchtrittsöffnung, und
einem Federelement (6), das derart angeordnet ist,
dass

der Biegewinkel (β) des Federelements bei ei-
nem Schwenken des Verschlusselements in ei-
ner Öffnungsrichtung (11) aus einer ersten Stel-
lung, in der die Durchtrittsöffnung verschlossen
ist, in eine zweite Stellung, in der die
Durchtrittsöffnung geöffnet ist, in einem vorher-
bestimmten Schwenkwinkelbereich geringer als
der entsprechende Öffnungswinkel (α) des Ver-
schlusselements ist, und
das Verschlusselement durch eine Rückstell-
kraft des Federelements entgegen der Öff-
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nungsrichtung von der zweiten Stellung in die
erste Stellung bringbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

das Verschlusselement oder die Grundplatte ein
Loch (9) aufweist und das Federelement derart an-
geordnet ist, dass ein Ende des Federelements bei
einem Schwenken des Verschlusselements in Öff-
nungsrichtung in das Loch eingreift.

2. Halteplatte nach Anspruch 1, wobei das Federele-
ment in Öffnungsrichtung hinter dem Verschlussele-
ment angeordnet ist.

3. Halteplatte nach Anspruch 1, wobei das Federele-
ment an dem gegenüberliegenden Ende mit der
Grundplatte oder dem Verschlusselement fest ver-
bunden ist und am Verschlusselement bzw. der
Grundplatte bewegbar anliegt.

4. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei das Loch ein durchgehendes Loch
oder ein Sackloch ist.

5. Halteplatte nach Anspruch 4, wobei das Loch ein
Sackloch ist, dessen Boden (12) eine Folie, insbe-
sondere eine elastische Folie, umfasst.

6. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei das Federelement eine Flachfeder,
eine Blattfeder, insbesondere eine bombierte Blatt-
feder, eine Torsionsfeder oder eine Formfeder ist.

7. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei das Federelement an dem Ver-
schlusselement oder der Grundplatte bewegbar an-
geordnet ist und derart mit dem Verschlusselement
bzw. der Grundplatte zusammenwirkt, dass die Fe-
derkennlinie bei einem Schwenken des Verschlus-
selements in einem vorherbestimmten Schwenkwin-
kelbereich degressiv ist.

8. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei das Verschlusselement oder die
Grundplatte einen Auflagebereich aufweist, an dem
das Federelement in einem Kontaktbereich des Fe-
derelements bewegbar aufliegt, wobei der Auflage-
bereich und/�oder der Kontaktbereich derart ausge-
bildet sind, dass die Federkennlinie bei einem
Schwenken des Verschlusselements in einem vor-
herbestimmten Schwenkwinkelbereich degressiv
ist.

9. Halteplatte nach Anspruch 8, wobei das Federele-
ment im Kontaktbereich eine Ausnehmung (15) oder
eine Vertiefung (13) aufweist.

10. Halteplatte nach Anspruch 8 oder 9, wobei der Auf-

lagebereich in Form einer Erhebung (14) ausgebil-
det ist.

11. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei das Verschlusselement eine Fläche
umfasst, die auf der in Öffnungsrichtung vorderen
Seite wenigstens teilweise einen Kragen umfasst.

12. Halteplatte nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, wobei die Grundplatte und/�oder das Ver-
schlusselement einen Kunststoff oder Pappe um-
fasst.

13. Halteplatte nach Anspruch 12, wobei Grundplatte
und Verschlusselement einstückig ausgebildet sind
und das Verschlusselement über eine Falzlinie oder
ein Filmscharnier (5) mit der Grundplatte verbunden
ist, wobei durch die Falzlinie oder das Filmscharnier
eine Schwenkachse gebildet wird.

14. Staubsaugerfilterbeutel mit einer Halteplatte nach
einem der vorangegangenen Ansprüche.

Claims

1. A holder plate (1) for a vacuum cleaner filter bag
comprising
a base plate (2) having a passage opening (3); �
a closure element (4) pivotably arranged on the base
plate and used for closing said passage opening, and
a spring element (6) which is arranged such that,�

when the closure element is pivoted in an open-
ing direction (11) from a first position in which
the passage opening is closed to a second po-
sition in which the passage opening is open, the
bending angle (β) of the spring element is, in a
predetermined pivot angle range, smaller than
the respective opening angle (α) of the closure
element, and
that, by means of a restoring force of the spring
element, the closure element is adapted to be
moved from the second position to the first po-
sition in a direction opposite to the opening di-
rection, characterized in that

the closure element or the base plate is provided
with a hole (9) and that the spring element is ar-
ranged such that one end thereof will engage the
hole when the closure element is being pivoted in
the direction of opening.

2. A holder plate according to claim 1, wherein the
spring element is arranged behind the closure ele-
ment, when seen in the direction of opening.

3. A holder plate according to claim 1, wherein the
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spring element is fixedly connected to the base plate
or the closure element with the opposite end thereof
and abuts movably on the closure element or on the
base plate.

4. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the hole is a throughhole or a blind
hole.

5. A holder plate according to claim 4, wherein the hole
is a blind hole whose bottom (12) comprises a foil,
in particular an elastic foil.

6. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the spring element is a flat spring, a
leaf spring, in particular a cambered leaf spring, a
torsion spring or a shaped spring.

7. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the spring element is movably ar-
ranged on the closure element or on the base plate
and co-�operates with said closure element or said
base plate in such a way that, when the closure el-
ement is being pivoted, the spring characteristic will
be degressive in a predetermined pivot angle range.

8. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the closure element or the base plate
has a support area on which the spring element mov-
ably rests in a contact area of said spring element,
said support area and/or contact area being imple-
mented such that, when the closure element is being
pivoted, the spring characteristic will be degressive
in a predetermined pivot angle range.

9. A holder plate according to claim 8, wherein the
spring element has a recess (15) or a depression
(13) in said contact area.

10. A holder plate according to claim 8 or 9, wherein said
support area is implemented in the form of a raised
portion (14).

11. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the closure element comprises an
area at least part of which is provided with a collar
provided on the front side of said area when seen in
the direction of opening.

12. A holder plate according to one of the preceding
claims, wherein the base plate and/or the closure
element comprises a plastic material or a cardboard
material.

13. A holder plate according to claim 12, wherein the
base plate and the closure element are formed inte-
grally with one another and wherein the closure el-
ement is connected to the base plate via a fold line

or a film hinge (5), a pivot axis being defined by said
fold line or said film hinge.

14. A vacuum cleaner filter bag including a holder plate
according to one of the preceding claims.

Revendications

1. Platine de fixation (1) pour un sac à poussière d’un
aspirateur, comprenant :�

une plaque de base (2) munie d’une ouverture
de passage (3),
un élément de fermeture �(4), monté à pivotement
sur la plaque de base, pour fermer l’ouverture
de passage, et
un élément élastique (6), disposé de manière
que :�

l’angle de flexion (β) de l’élément élastique,
lors d’un pivotement de l’élément de ferme-
ture en un sens de l’ouverture (11), d’une
première position, dans laquelle l’ouverture
de passage est fermée, en une deuxième
position, dans laquelle l’ouverture de pas-
sage est ouverte, dans une plage de pivo-
tement déterminée à l’avance, est inférieur
à l’angle d’ouverture (α) correspondant de
l’élément de fermeture, et
l’élément de fermeture est susceptible
d’être placé, de la deuxième position à la
première position, par une force de rappel
de l’élément élastique, à l’encontre du sens
de l’ouverture, caractérisée en ce que

l’élément de fermeture ou la plaque de base pré-
sente un trou (9), et l’élément élastique est dis-
posé de manière qu’une extrémité de l’élément
élastique s’engage dans le trou, lors d’un pivo-
tement de l’élément de fermeture dans le sens
de l’ouverture.

2. Platine de fixation selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que  l’élément élastique est disposé
derrière l’élément de fermeture, en observant dans
le sens de l’ouverture.

3. Platine de fixation selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que,  sur l’extrémité opposée, l’élé-
ment élastique est relié rigidement à la plaque de
base ou à l’élément de fermeture, et appuie, avec
possibilité de déplacement, sur l’élément de ferme-
ture ou la plaque de base.

4. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  le trou est un
trou traversant ou un trou borgne.

11 12 



EP 1 849 392 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5. Platine de fixation selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que  le trou est un trou borgne, dont
le fond (12) comprend une feuille, en particulier une
feuille élastique.

6. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  l’élément
élastique est un ressort plat, un ressort à lame, en
particulier un ressort à lame bombé, un ressort de
torsion ou un ressort de forme.

7. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  l’élément
élastique est disposé, de façon déplaçable, sur l’élé-
ment de fermeture ou la plaque de base et coopère
avec l’élément de fermeture ou la plaque de base,
de manière que, lors d’un pivotement de l’élément
de fermeture, la caractéristique élastique soit dé-
gressive dans une plage angulaire de pivotement
prédéterminée à l’avance.

8. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  l’élément de
fermeture ou la plaque de base présente une zone
de pose, sur laquelle l’élément élastique appuie, de
façon déplaçable, dans une zone de contact de l’élé-
ment élastique, la zone de pose et/ou la zone de
contact étant réalisée�(s) de manière que, lors d’un
pivotement de l’élément de fermeture, la caractéris-
tique élastique soit dégressive dans une plage an-
gulaire de pivotement prédéterminée à l’avance.

9. Platine de fixation selon la revendication 8, carac-
térisée en ce que  l’élément élastique présente dans
la zone de contact un évidemment (15) ou un ren-
foncement (13).

10. Platine de fixation selon la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisée en ce que  la zone de pose est réalisée
à la forme d’un relief (14).

11. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  l’élément de
fermeture comprend une surface comprenant au
moins partiellement une collerette, sur le côté avant
en observant dans le sens de l’ouverture.

12. Platine de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  la plaque de
base et/ou l’élément de fermeture comprend une
matière synthétique ou un carton.

13. Platine de fixation selon la revendication 12, carac-
térisée en ce que  la plaque de base et l’élément de
fermeture sont réalisés d’une seule pièce, et l’élé-
ment de fermeture est relié à la plaque de base, par
une ligne de pliage ou une charnière-�film (5), un axe
de pivotement étant formé par la ligne de pliage ou

la charnière-�film.

14. Sac à poussière d’aspirateur comprenant une plati-
ne de fixation selon l’une des revendications précé-
dentes.
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